
Satzung des Vereins 
„Heimatverein Tzschetzschnow Güldendorf“ e.V.* 
 

§1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Heimatverein Tzschetzschnow Güldendorf“ e.V. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(2) Sitz des Vereins ist Frankfurt (Oder), OT Güldendorf. 

§2 Zweck 
Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege des kulturellen und 
gesellschaftlichen Dorflebens. Die Vorbereitung und Durchführung öffentlicher 
Veranstaltungen zu traditionellen Anlässen im Ort.  

§ 3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 5 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des privaten und 

öffentlichen Rechts werden. 
(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. 
(3) Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder 

Tod, sowie bei juristischen Personen durch deren Auflösung.  
(4) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied. 
Ein Mitglied, das in erheblichen Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, 
kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu 
hören. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen 
alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, 
Spenden oder sonstigen Unterstützungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im 

Voraus fällig. Über die Höhe des Jahresbeitrages entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Sie kann den Betrag für Schüler und Studenten bis zu 
50% ermäßigen. 

§ 7 Organe 
Die Organe des Vereines sind:  
(1) Der Vorstand 
(2) Der Kulturbeirat 
(3) Die Kassenprüfer 
(4) Die Mitgliederversammlung 

 



§ 8 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden  und dem 2. Vorsitzendem sowie 

dem Geschäftsführer. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
1. und 2. Vorsitzender vertreten. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied 
des Vorstands während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedes. 

§ 9 Der Kulturbeirat 
Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von 4 Jahren einen Kulturbeirate. Er 
hat die Aufgabe, die Arbeit des Vorstandes zu unterstützen und insbesondere in 
kulturellen und organisatorischen Fragen zu beraten. Er besteht aus mindestens 
zwei und höchstens vier Mitgliedern. 

§ 10 Die Kassenprüfer  
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 
vier Jahren zu wählen. Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie 
deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei 
insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung 
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom 
Vorstand getätigten Aufgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung 

einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch persönliche Einladung mittels Brief 
an die letztbekannte Anschrift der Vereinsmitglieder einzuberufen. Dabei ist die 
vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- Genehmigung des Haushaltsplane für das kommende Geschäftsjahr, 
- Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und dessen 

Entlastung. 
- Wahl des Vorstandes, des Kulturbeirates und des Kassenprüfers  
- Festsetzung der Höhe des Mitgliederbeitrages 
- Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung 

(3) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

§ 12 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereines 
teilzunehmen. Sie haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das 
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck –auch in der 
Öffentlichkeit- in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

§ 13 Auflösung des Vereines und Anfall des Vereinsvermögen 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall seiner bisherigen 
steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen an den Ort Güldendorf, der es 
ausschließlich und unmittelbar zur Förderung der Vereine des Ortes verwendet. 
 

* Der o.g. Text ist eine Abschrift, es gilt die beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) registrierte Version! 


